
Aufnahmekriterien für die Kindertagesstätte Pusteblume  
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Basthorst 

Beschluss im Kirchengemeinderat St. Marien Basthorst: 22.02.2021 

 

Sollten mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze zur Verfügung stehen, legt die Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Basthorst St. Marien als Träger der Kindertagesstätte Pusteblume folgende Kriterien bei der Platzvergabe 
zugrunde.  

Die Aufzählung der Kriterien erfolgt in der Reihenfolge der Rangfolge.  

1) Kinder aus den Dörfern Basthorst, Möhnsen, Dahmker, Mühlenrade und Havekost werden vorrangig 
berücksichtigt.  

2) Krippenkinder, die in eine Kindergartengruppe wechseln, werden vorrangig berücksichtigt.  

3) Kinder Alleinerziehender oder Kinder, bei denen beide Elternteile berufstätig sind, werden vorrangig 
berücksichtigt.  

4) Kinder, deren Geschwisterkinder bereits den Kindergarten besuchen, werden vorrangig berücksichtigt.  

5) Folgende ergänzende Kriterien werden bei der Platzvergabe bevorzugt behandelt  
(Die Reihenfolge der Aufzählung beinhaltet keine Rangfolge):  

• Kinder mit sozialen Indikationen wie einem Flüchtlingshintergrund oder besonderem Förderbedarf  
• Kinder mit einer Behinderung  
• Kinder, die schon im vorangegangenen Jahr keinen Platz erhalten haben 
• Kinder, die nur noch ein Jahr vor der Einschulung stehen  
• Kinder von Mitarbeitenden der Einrichtung, die nachweislich keinen Platz in einer anderen Kita 
erhalten haben  
• Kinder, bei denen eine spezielle Geschwistersituation einen Kindergartenbesuch besonders ratsam 
erscheinen lässt.  

6) Bei der Platzvergabe in der Krippen- und Familiengruppe wird auf eine möglichst ausgeglichene 
Altersmischung geachtet, die zum jeweils darauffolgenden Kindergartenjahr ein ausgewogenes Verhältnis von 
verbleibenden Kindern in den U3-Gruppen und wechselnden Kindern in den Elementarbereich gewährleistet.  

 

Bei mehreren Kindern, die aufgrund der aufgeführten Aufnahmekriterien gleichwertigen Anspruch auf einen 
Kindergartenplatz haben, aber aufgrund mangelnden Platzangebotes nicht alle einen Platz erhalten können, 
entscheidet das Anmeldedatum über die Platzvergabe.  
Jeweils zum 31.01. erfolgt unter Abwägung aller geltenden Kriterien die Platzvergabe für das kommende 
Kindergartenjahr.  
Die Einteilung der Kinder in die jeweiligen Gruppen obliegt der Kindergartenleitung.  

Die Aufnahmekriterien werden bei der Anmeldung mittels eines Aufnahmebogens abgefragt.  

 

Die Aufnahmekriterien können öffentlich eingesehen werden:  
im Kirchenbüro, im Kindergarten und online auf der Homepage  
 

 
Fachdienst Evangelische Kindertagesstätten, Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg 


